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Vergütungssätze für Solarstrom 2010
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Photovoltaik  

Photovoltaikanlagen werden auf zweierlei Weise vom Staat 
gefördert. Zum einen muss laut dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) das örtliche Energieversorgungsunternehmen 
20 Jahre lang eine Garantievergütung für den eingespeisten 
Strom bezahlen. Außerdem gibt es von der KfW Förderbank 
über das Programm „Solarstrom erzeugen“ zinsgünstige 
Darlehen.
Die Einspeisevergütung wird jährlich reduziert, im Jahr 
2010 zudem in mehreren Stufen besonders stark. Strom von 
Freilandanlagen auf Ackerflächen wird ab Juli 2010 beispiels-
weise gar nicht mehr vergütet. 

Vergütungssätze für Solarstrom nach dem EEG für die Jahre 2010 und 2011
nach Anlagentypen, inklusive Vergleichswerte 2009

                                                                   Vergütungssätze für eingespeisten Solarstrom (in Cent/kWh), 
                                                                   bezogen auf das Datum der Inbetriebnahme 

Anlagentyp
bis 

Ende 2009
bis 

30. Juni 2010
1. Juli bis 

30. Sept. 2010
1. Okt. bis 

31. Dez. 2010
ab 

1. Jan. 2011
Gebäudeanlagen unter 30 kW 43,01 39,14 34,05 32,88 29,92
Gebäudeanlagen ab 30 kW bis 100 kW 40,91 37,23 32,39 31,27 28,46
Gebäudeanlagen ab 100 kW bis 1 MW 39,58 35,23 30,65 29,59 26,93
Freiflächenanlagen: Ackerflächen 31,94 28,43 0,00* 0,00* 0,00*
Freiflächenanlagen: vorbelastete Flächen 31,94 28,43 26,16 25,30 23,02
Freiflächenanlagen: sonstige Freiflächen 31,94 28,43 25,01 24,16 21,99

                                                                   Vergütungssätze für selbst verbrauchten 
                                                                     Solarstrom (in Cent/kWh), Inbetriebnahme ...

Anlagentyp
 bis 

Ende 2009
 bis 

30. Juni 2010
1. Juli bis 

30. Sept. 2010
1. Okt. bis 

31. Dez. 2010
ab 

1. Jan. 2011
Anlagen bis 30 kW 25,01 22,76 20,88** 20,88** 19,00**
Anlagen 30 bis 100 kW 0,00 0,00 19,27** 19,27** 17,53**
Anlagen 100 bis 500 kW 0,00 0,00 17,59** 17,59** 16,01**

* Wenn bis 25. März 2010 ein Bebauungsplan vorlag, wird bei Inbetriebnahme 
der Anlage bis Ende 2010 eine Vergütung von 28,43 Cent/kWh gezahlt.

** Je nach Eigenverbrauchs-Anteil gibt es verschiedene Bonuszahlungen. 
Die genannten Zahlen gelten, wenn mindestens 30 % des produzierten Stroms 
selbst verbraucht wird.

Immer interessanter wird der Eigenverbrauch des selbst 
erzeugten Stroms. Hier müssen Sie zum Vergütungssatz 
noch die Ersparnis addieren, die Sie durch den nicht ver-
brauchten „Strom aus der Steckdose“ erzielen. Das sind 
je nach Tarif rund 20 Cent netto, so dass sich zusammen 
mit der Vergütung (siehe Tabelle) rund 40 Cent/kWh an 
Kostenvorteil ergeben – also rund 8 Cent mehr als bei der 
Einspeisung. 
Die genauen Vergütungssätze für den Eigenverbrauch 
müssen individuell kalkuliert werden, bevor die Frage 
„Eigenverbrauch oder Einspeisung“ beantwortet werden kann.

bauen wohnen leben
EigenHeim


